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§4 LTUA-VO

LTUA-VO - Landtagsuntersuchungsausschisse-Verfahrensordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

1. (1)Der Inhalt der Beratungen des Untersuchungsausschusses und die Inhalte der Aussagen von
Auskunftspersonen in nicht 6ffentlicher Sitzung sind vertraulich. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses
sind vom Prasidenten auf die Wahrung der Vertraulichkeit von Aussagen der Auskunftspersonen in nicht
offentlicher Sitzung zu vereidigen.

2. (2)Die Uber vertrauliche Inhalte angefertigten Protokolle durfen nur den Mitgliedern des
Untersuchungsausschusses Ubermittelt werden. Der Prasident hat flr eine entsprechende Verwahrung dieser
Teile des Protokolls Sorge zu tragen.

3. (3)Die von den &ffentlichen Amtern vorgelegten Akten € 6) diirfen nicht veréffentlicht werden. Der Prasident
kann vor Verteilung an die Mitglieder des Untersuchungsausschusses durch entsprechende Kennzeichnung der
einzelnen Exemplare daflir Sorge tragen, dass diese Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Das Zitieren aus
Geschaftsstliicken von vorgelegten Akten im Rahmen der Beweisaufnahme ist zulassig.

In Kraft seit 01.08.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ltua-vo/paragraf/6
file:///

	§ 4 LTUA-VO
	LTUA-VO - Landtagsuntersuchungsausschüsse-Verfahrensordnung


